
chen. S1e benötigte 27zu T Oft den weltlichen
JAa das bracchium saeculare, un! gerlet dadurchKnut Walf zwangsläufig och stärker mit ihrem Strafrecht 1n
Verruf. Letztlich deshalb kirchliche Taf-Kırchliche Dıiszıplin DgESCLIZE aung eges imperfectae unvollständige
Gesetze, we1l eben ihre Durchsetzbarkeit 1n rageund heutiges kirchliches
stand. DIe olge WAalL, daß sich besonders das
Strafrecht innerhalb des Kirchenrechts stärkerLeben
och als dessen übrige Teile einem eın kleri-
”„jlen Strafrecht reduzierte. NeIit der Aufklärung
Wl diese ntwicklung vorgezeichnet. Im egen-
S4177 nämlich früheren Zeiten konnte sich 1LUN-Da Kann IN Strafrecht dem WEC, der Kirche dienen? mehr jeder, der willens WAT, seliner Kirche und

Gegenwärtig wird unftfer Theologen un! beson- deren Zaucht entziehen. Von der Geilistlichkeit und
ders VO  } Kanontisten nicht 11UTr gelegentlich die vielleicht och partiell VON den kirchlichen An-
rage gestellt, ob ein Strafrecht 1in der Kıirche NnO- gestellten einmal abgesehen, vermochten die KiIir-
t1g ist Diese rage i1st sicher berechtigt un! be- chen de facto weitgehend 11UTr och 1m «inneren
darf ebenso ringen der Beantwortung. Zum Bereich» (forum internum) ihre Angehörigen
eispie. beschäftigte sich 1./12. Oktober 1974 erreichen. SO wird leicht verständlich, daß 1LUT die
ine Tagung deutschsprachiger katholischer Kir- katholische Kirche un!| die otrtthodoxen Kirchen
chenrechtler 1n München mMIt Fragen des tch- des (Ostens mMI1it ihren hierarchischen Strukturen
lichen DDienst- un Strafrec Ks wıird n1emand heute och ein Strafrecht 1m eigentlichen Sinne
bestreiten wollen, daß in jeder orößeren (3e: kennen. e1 stellt sich die rage, ob nicht gerade
me1inschaft se1 S1e och idealistisch einge- in diesem 'Te1il RE  en Rechtes in geradezu
tellt1 uch on  en und Störungen kom- ilusorischer Weise Relikte eliner längst C-
MG kann. So wıird 1im Recht einer jeden Kırche MC elit mitgeschleppt werden, da die SOzlolog1-
1n welcher Oofrm auch immer ein Ordnungs- oder schen Entwicklungen der NeuzeIit un! die Gege-
Disziplinarrecht Anden se1n, womöglich o& benheiten VO:  =) heute, die sich Ja zwangsläufig auf
ein Strafrecht Und hiler besitzt die eingangs C die inneren erhaltnısse dieser Kirchen auUSSC-
stellte rage ihren eigentlichen Stellenwert SO wirkt aben, unbeachtet bleiben
wen1ig INa die rechtssoziologische Notwendigkeit
eines Ordnungsrechtes in rage tellen dürfte, D Muster für CIM Karchliches Strafrecht IM NTfragwürdig ist heute ein kirchliches Strafrecht.
Und WAar Aaus mehreren Gründen Eine Kirche, In den Schritften des et IMan, 111 1Nall s1e
die trafen verhängt oder o& für deren Ausfüh- nicht überinterpretieren, NUur einige INAaSCIC Hın-
rung zuständig ist, erschien den Menschen welse, daß bereits die Gemeinschaften der frühen
en Zeiten TEeEM! «Ecclesia 110  m} s1t1t sangulnem» Christen eine Art Disziplinarordnung kannten.

DIie Kirche dürstet nicht ach Blut lautet eın Grundlage ATIUur könnten die Mahnungen Jesu
alter und VO  m den Klugen und Redlichen 10 se1n, w1e sS1e unls 1 Mt 15, 6y überliefert worden
der Kirche angemahnter Satz Im Bewußtsein s1ind. In Kor 2,6 wird davon berichtet, daß VO

dieses Dilemmas, daß die Kirche eline innere Ord- der enrhe1 der (GGemeinde ber ein Mitglied ine
NUNS besitzen musse, aber E schwer mit ihrer Strafe verhängt wurde, 1n ' 1L1m 3, 19 rtährt INan,
Kigenart vereinbaren ist strafen, wurde DC- daß sich Presbyter bere1its eines gewissen Rechts-
legentlich schon 1m Mittelalter? VO  m] schutzes erfreuten %.
lieber VO sanct10 gesprochen, WeEeNnN sich die ach allem, wW214S WI1r ber die frühen Gemeinden
Kirchenleitung D  ‚WU: sah, ine Ordnungs- wissen, wIird deutlich, daß die Versammlun der
maßnahme ergreifen. In diesem Sinne pricht Gemeinde auch ber die Mitglieder ec. sprach.
auch der MHMEUEC Entwurf eines Strafrechts für die Nun wird man dem weıliter keine esondere DBe-
katholische Kiırche nicht mehr VOIL 9 SONMN- deutung dürfen, da olches allen
dern benutzt eben diese ezeichnung «sanct10»83. Zeiten In Vereinen un! Gruppen jeglicher Art ZUT

Schließlich fehlte der C fast allen Zeiten Aufrechterhaltung der inneren isziıplin nötig 1st
aber auch die aC. nichtgeistliche trafen un dementsprechend praktiziert wIird. Im Zuge
vollstrecken oder die Bestraften wıiırksam erre1l- der Ausbildung einer SOg enannNten hierarchischen
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Struktur innerhalb der christlichen Gemeinden obsolete Vorstellungen von der Strafgewalt der

(Bischofskirche Papstki  irche) verlagerte sich Kirche immer och nicht aufgegeben S1nd. IDieser
ELAdAde wird verstärkt durch den Hinwe1lis 1nzwangsläufig auch die Rechtsprechung 1n den

Kompetenzenbereich der 1SChHhOTIe für die (Orts- (= 2196, daß sich die Kirche wenn nicht anders
kirchen, der Patriarchen für die Teilkirchen, später geht der Vollstreckungshilfe durch den Staat
dann schließlich auch der Päpste für die (sesamt- (4auxilium bracchit saecularıis»!) bedienen znl
He Z.weitellos gehörte un gehört auch och Da dann, WEECI111I1L das ec schon diese Mög-
detrzeit die Überwachung der Diszıplin un VO lichkeiten eröfinet, Interessenkoalitionen
e und Ordnung den wichtigsten Stützen eligen Gedenkens 7wischen Staat und Kirche
der Macht 1n der katholischen Kirche. In ihr oing kommen kann, wird nicht verwundern. chließ-
der Weg konsequent V  ; der Kirchenzucht ZU ıch stellt sich die grundsätzlicheA ob die
kirchlichen Strafrecht, das Zeitwelse ein Spiegel- genannten Vergeltungsstrafen (poenae vindicati-
bild weltlichen Strafrec war®, vae)®, die Ja etwas beschönigend auch Suhnstrafen

In den protestantischen Kirchen verlief die KEnt- geNaANNT werden, ach SOTSSAaMCT Interpretation
wicklung keineswegs einheitlich Nur in den — der wI1e WIr sahen recht spärlichen Hinweise 1in
formierten Kıirchen besaßen die Gemeinden, FC- den Schriften des überhaupt Platz in einem
nauerhin deren Älteste, die Kompetenz, die Kir- kirchlichen Strafrecht beanspruchen können. Denn
chenzucht üben. In den lutherischen Kirchen 7A20 einen mussen diese Vergeltungs- oder Suhn-

erlangten die Konsistorien, die zunächst als Ver- strafen selbst dann abgeleistet werden, wWeiln sich

tretungen der (Gemeinden angesehen wurden, ine der «Täter» längst besonnen un! «gebessert» hat
Und das andere Problem 1st schließlich das Zielden bischöflichen Gerichten in der katholischen

Kirche durchaus vergleichbare Stellung. der «Besserung», handelt sich doch 1n der %e
darum, daß der «'Täter» seine Überzeugung ändernDIe Folgen der Aufklärung wurden 1in den Kir-

hen der Reformation jedoch früh und realistisch muß, daß also «Überzeugungstätet » ist. Hıer
erkannt un! beachtet. DIe Ausprägung der rund- stOÖßt das kirchliche Strafrecht 1n geradezu ekla-

tanter Weise die (Grenzen seliner Möglichkeiten,oder Menschenrechte 1e ß die Aufrechterhaltung
einer herkömmlichen Kirchenzucht unmöglich C1- un Jjedem edlich denkenden Menschen wird
scheinen. SO kam So genan.nten Lebensord- be1 dem edanken unwohl, da heutzutage och

NUuNSCHIL, die Z Beispiel nach dem KErsten Welt- durch Strafe, theoretisch Ja auch och wI1e

rieg 1in den deutschen evangelischen Kirchen e1n- zeigt wurde durch weltliche oder zeitliche Stra-
fen, e1in Überzeugungswandel ‚WU:  1 werdengeführt wurden. Diese Lebensordnungen sind rein

seelsorglichen Charakters un sehen V  S trafen soll. Nun wird sich erjenige, der NC der Kırche
nicht auch in zeitlichen Dingen (beruflich 0.Ä.)VvVo. ab, jedoch emjenigen, der nicht

nach der Ordnung der Kirche lebt, die Dienste der abhängig 1st, VO  - ihr trennen, ihr den Rücken
Kirche Zahlreiche Kirchen un christliche (rJe- kehren können, wobel olchen Menschen allenfalls
meinschaften in anderen Ländern, besonders dott, anfänglich och gewlsse Bedenken kommen MO-

Staat un Kirche voneinander getfennt sind, DCI, die jedoch durch die andlungsweise der
FE sicher rasch ausgeraumt werden üurftengestalten ihre innere Ordnung ach dem jeweils

geltenden Vereinsrecht. So müuüßten eigentlich bei der geplanten nde-
rung des kirchlichen Strafrechts die Neuordnung
un die Besinnung be1 seinen Grundlagen eg1in-/ um Verhältnis VON individueller Freiheit und bıirch-
HG  S Und gerade das ist bisher jedenfalls ZJanz Of-

Licher MC Geltung der Menschenrechte IN der Kirche fensichtlich nicht geleistet worden. Kıne solche
In der katholischen Kirche ist jedenfalls bislang Besinnung muüßte sich auf viele Detauils erstrecken,
jeder Getaufte, 7zumindest jeder Katholik als sub- doch sollte mMan 7zunächst dreierlei beachten:
ditus, also Untergebener UNFEe: die Hierarchie a) die chmale Bas1s, die nach dem Stand der
sehen worden, un wurde ihm ein dement- heutigen Kxegese ein Strafrecht der Kıirche 1m

sprechender Platz i kirchlichen e zugewle- Anden kann;
SC Typisch für diese iloH ist (&> 22R CIE: in dem die Grund- oder Menschenrechte sind nach
VO  = der Strafgewalt der «Kirche» die Rede ist. der Überzeugung ohl der überwiegenden Mehr-

eit der 7ivilisierten Menschheıit Grundlage jedenDanach nımmt S1e 1immer och in Anspruch, neben
geistlichen uch weltliche traten verhängen. Rechtes, ob 1n dem Rechtsgefüge der Staaten, der

Kirchen oder auch immer?. Die leidvollen Kr-Ks mMuUu. daraus geschlossen werden, daß längst
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fährungen vieler Menschen, die in un! mi1t ihrer ICbringen. Und dies aufKosten VO  \) ensch-
C lebten un eben, s1nd Verpflichtung, der ichkeit und bar jeder ernu: Die tagwürdig-
sich die gegenwärtige Kirchenleitung nicht ent- keit kirchlicher Zuchtmittel kann olchen Kon-
z1iehen kann; Aiktfällen deutlichsten werden. S1e sind annn

C) ine realistische Einschätzung der gesell- OVO: das Irienter Konzil SgEWALNT hat Herr-
SC  Cn Position der rche, die davor be- schaftsmittel, dieZ Stabilisierung PINET Meinungs-
wahrt, ach eigenem Wunschdenken den Zustand richtung mißbraucht werden. «Eın Herz und eine
des «NEeUECN Gottesvolkes» sehen. eele» können 1m übrigen nicht durch Straftmittel

Sicher, die rche, erster Stelle die rtchen- CIZWUNSCH werden. Das ist widersinnig, solange
leitungen in Rom und der Teilkirchen haben einen INa  a uch immer diese Scheineinheit eschwören

möchte.Heilsauftrag VO Herrn der Kirche die Men-
schen vermitteln. Das bedeutet: Auftrag, der Ks hat allen Anschein, daß 1n der Gefolgschaft
den Menschen fordert, ihn ZANT: Metäaäno1a bewegen der Jesus Glaubenden VON nfang die Mög-
will, ihn auch bilden möchte größerer Voll- lichkeit des Dissenses un! damit der Trennung
endung des VO: (sott gewollten Menschen. Das ogrundgelegt WAr,. Eine für die Einheit der Kıirche
ber kann letztlich ınn mi1t Verständnis un! Kennt- mitunter gefährliche Vielfalt der Meinungen
n1Ss erreicht werden, wohlklingendere, WENN scheint geradezu ZUT Natur des Christentums
auch 1n der I5e oft gehörte Worte einmal gehören. Die eindringlichen Bıtten Jesu 1m SOQE-
vermeiden. Interessant ist, daß die Väter des nannNten hohepriesterlichen geben davon
Irienter Konzıils diese Problematik gerade 1im ein frühes Zeugn1s (Jo I 22f) Letztlich wird
1NnDl1iıc. auf die «strafende Kirche» gesehen en dieses eispie. Jesu, sich die Einheit bittend
un! daß der GIC in seinem (& ZZ1UA den ent- den Vater wenden, Le1itbild für die Hüter
sprechenden Beschluß VO  } Irient CSS 1ILL de des kirchlichen Lehramtes allen Zeiten se1n.
ref. Cap 1) erinnert. Zudem It die Geschichte, daß oft erst Zwangs-

maßnahmen endgültigen Spaltungen geführt
en. So werden Disziplinar- un! Stratmaßnah-Kirchliche Füinheit und Pluralität der Meinungen IMN
men 1Ur selten und SOITSSanl angewandte 1ttelder Kirche
ZUrT Aufrechterhaltung der Glaubenseinheit se1in

Selit den agen der Apostel oilt als das erste Z1iel dürfen Ks 1st 7welifelsohne eine verhängnisvolle
der christlichen Gemeinde un:! der Kirche, e1ns ntwicklung in der katholischen Kirche SCWESCH,
un: ein1g 1m Herrn Jesus se1ln: «Die (sesamt- die Einheit in der Theologie mMI1t Juridischen Mit-
eit der Gläubigen Wr ein Herz unı eine eele» teln erzwingen wollen. Kıne Überstrapazierung
(Apg AS302)): Selbst diese Feststellun aber 1st Be- des Rechtes bei der Durchsetzung theologischer
schwörung. Denn WIr wlissen gerade AUS den Lehrmeinungen garantiert nicht die Lebensdauer
Briefen des die Schwlerigkeiten, die die des (elstes und des Glaubens. Vielleicht sollte DC-
Apostel be1 der Sicherung der Einheit in den (Ze= rade der frappierende Verfall der sogenannten
meinden hatten. DIe Gefahr der Uneinigkeit un:! Volkskirche 1m etzten Jahrzehnt Mahnung se1n.
des zerstörerischen Dissenses WL allen Zeiten Wenn einer «Rechtskirche» einmal das Orsett der
der irchengeschichte gegenwärtig. Zeiten der Rechtsnormen gelöst wird, un! ZWAATr durch icht-
Ruhe gyab da inr scheinbar. CAC.  ng sowohl seltens der «Hirten» als auch

So befinden sich die Bewahrer des wahren Jau- der «Untergebenen», verta. sS1e oftensichtlic.
bens, der aps INM! mMI1t dem Kollegium der rasch un!: unaufhaltsam.
ischöfe, 1immer aufgerufen, ber den unverfälsch-
ten Glauben wachen. Wer wollte dies als S DannungsverNältnts >WISCHEN Birchlichem StrafrechtKirchenangehöriger ernsthaft bestreiten ” (Gefähr-
lich wird aber besonders annn für die KEinheit und notwendiger Veränderung der Kirche

der Kirche, wenn 1ne Vielfalt VO  z Meinungen, Zwischen jedem Rechtssystem un: den bestehen-
die keineswegs der fe des Herrn der C den sozlologischen Verhältnissen <ibt Brüche,
entgegenstehen, ZUrTr Uniformität diszipliniert WEeETLI- wird SOZUSAaSCH naturgemäß Spannungen
den sollen. Nur häufig wurde in der katholi- kommen. DIies wird spürbarert, Je rascher
schenCdie sich notwendige Disziplin sich gesellschaftliche Veränderungen vollziehen.

Kaum anders ist 1n der rche, deren gehö-der Einheit willen mit Disziplinierung der Gelster
verwechselt, die eine heilsame Unruhe in die rige w1e alle anderen Menschen auch 1m Iloemei-
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neIl gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß un!: Gefolgschafte sches oder gaf INOTA-

Bezugsrahmen stehen. Die moderne Gesetzgebung lisches Verhalten wıird nicht vVv12 egQ1s erreichen
1in den Staaten muß CN der raschen Änderung oder al ertzwingen se1n. Kine innerlich aNDC-
der Verhältnisse se1it IN eit ständig ZAB NOMMENC un! 7udem wohl auch ständig rational
Mittel der Gesetzesnovellierung greifen DIe ka- befürwortete Verantwortung für eigenes Verhal-
tholische Kirche hingegen SCsich 1917/ O einen ten oder Unterlassen wird den heutigen tchen-
StTATteGn odex, der wohl die letzte Frucht der KO- angehörigen kennzeichnen, Ja auszeichnen mussen.
difikationsepoche des 19 un! des beginnenden folgendem kannn das Gesagte vielleicht VCI-

deutlicht werden: e besehen sind irchliches20. Jahrhunderts WAaFr. Wenn dies für die e1lit VOT

sechzig Jahren och einigermaßen verständlich und staatliches Strafrecht 1Ur begrenzt miteinan-
der vergleichbar. In einem Bereich hingegen wıirdgewesen se1in INaY, MUu. heute geradezu als

bedenklich erscheinen, einen Kodex eine Parallele deutlich, auf die ZU eispie. Joseph
chaften Klein1® bereits hingewlesen hat Jugendstrafrecht

und kirchliches Strafrecht sind einander ähnlich.Die katholischee und die Kinstellung der
katholischen Christen ihrer Kıirche en sich Beide en einen pädagogischen Zweck er-
in den etzten Jahrzehnten gewandelt. Solche Ver- Ings mußte die C ihren Angehörigen über-
änderungen sind 1n der MC nichts Neues, auf- zeugend darlegen, daß die vV.e)» ihr verhängten
fällio 1st lediglich der rasche Vollzug dieser Ver- trafen WIrkl1ıc. efhz1ient ZUTF Erreichung des Heiles
änderung. Wichtiger Bestandteil dieses Verände- beizutragen vermögen un!: nicht 11UT!7 vordergrün-
frungsSprOzZCSSCS 1st, «daß heute ine eindeutige diger Disziplinierung dienen. Woahrscheinlich wıird
Ööffentliche isziplin nicht mehr o1Dt»8. [)as gel- gerade in dieser Beziehung ein völliges mdenken
tende kirchliche Strafrecht 1st antık, wurde der Hierarchie erfolgen mussen, wıll S1e nicht
in einer Zeit gvänzlich andersgearteten Kirchen- mehr un mehr 1Ns Abseits geraten, Was die Kin-
un uch Gemeinschaftsbewußtseins geschaflen, schätzung der Lage 1n der Kirche un: die Einstel-

lung der Kirchenangehörigen anbelangt. Kirch-in einer Zeit, in der sich auch die rdnungen VO:  =)

RC un!‘ Gesellschaft weitgehend eckten. Hın- es Strafrecht MUu. als «Erziehungsstrafrecht»
äng heute die Wirksamkeit E  er (J Klein) gesehen werden. Das wird vorrang1g

beachten se1n. Kirchliche Strafe richtet sich 7zudemStrafe vielfach VO:  } der subjektiven Einstellung des
Betrofitenen ab Au jedoch die kirchliche raf- den PYWACHSEHEN Kirchenangehörigen. Das
gewalt Gefahr, 1nNs Leere stoßen, verurteilt S1e beachten, wird für die Neukonzipierung eines

kirchlichen Strafrechts ebenso unerläßlich se1in.sich selbst Z Lächerlichkeıit, wird Ss1e ZULT Farce.
Inwiefern S1e unter diesen Umständen nach der
Ansıcht VO  w} Scheuermann? 7zumindest « Aus- Verhältnis Z/WISCHEN Bußdisziplin, Strafrecht und
HIO des kirchlichen Selbstbewußtseins» se1in Glaubensdiszihlin
CIMAS, bleibt unerfindlich.

Nun ist natürlich die rage stellen, welche «De-
lıkte» VO:  } einem kirchlichen Strafrecht überhauptVerhältnis VON Gesetzes- und Verantwortungsethik erfassen waren. (sanz allgemein wird davon
auszugehen se1n, daß 7wischen einer BußdisziplinIn diesem usammenhang muß uch auf das Span-

nungsverhältnis zwischen (sesetzes- und Verant- un!: einem Disziplinarrecht unterscheiden 1st.
wortungsethi eingegangen werden. Damit ist Rol- Vor das Forum internum sacramentale gehören Jene
gendes gemeint: Während früher, eigentlich persönlichen etsechen; die keinen Ööffentlichen
his in MWSCHE eit hinein, der einzelne Kirchenange- Charakter besitzen. Miıt den Mitteln eines Disz1-
hörige in einem stark ausgeprägten inneren Be- plinarrechts wird allein dann handeln se1ln, wenn

zugsverhältnis TL TG stand, daß die gelist- durch ergehen dieE Ordnung in ekla-
Llichen un! zeitlichen trafen und Sanktionen im tanter Weise gestört worden ist. DIe Grenzziehung
Falle der Übertretung einer kirchlichen Vorschrift dürfte problematisch se1n, weil diese (srenze ja oft
anerkannte un:! auf sich nahm, stellt sich die heu- Aießend 1st. Was in der einen Teilkirche MÖS-
tige Situation un! wohl auch die zukünftige — licherweise als Skandalon empfunden wird, INa in
ders dar Wenn VO  = se1iten der TC nicht wıirk- einer anderen noch toleriert werden. Besonders
ich einsichtig gemacht werden kann, welchen problematisch wird die «Erfassung» VO  } SOSC-
Sinn un ‚WEeC. die VO:  =) ihr verhängten trafen nannten Glaubensdelikten se1n. Gerade denen SC-
haben, werden ihre Angehörigen ihr die weitere genüber dürfte regional unterschiedliche "Lole-
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tranzschwellen geben Nur chnell ist die Öefahr gereimtheiten 1m geltenden irchlichen Strafrecht,
gegeben, bislang ungewohnte theologische An- 7. B W as die Strafzumessung bei ellkten recht
sichten grundsätzlichen Glaubensfragen hoch- unterschiedlicher Größenordnung betriflt, werden
zustilisieren. Ks kann hier nicht der Ort se1n, SOZU- ausgemertzZ werden mussen. Strafe und trafen
DCMH einen Deliktekatalog eErstellen: AUS dem werden 1in einer Religionsgemeinschaft immer sel-
uch 11U1 1n exemplarischer Weise deutlich würde, teNE Ausnahmen se1n, daß sich dementspre-
welche «Delikte» G ine Bußdisziplin abge- en ein kirchliches Strafrecht auf das Wesent-
deckt werden könnten, welche WG ein DDisz1- WG beschränken wIrd. Natürlich ollten auch die
plinarrec erfaßt werden müßten. KEs hat sich Ja kirchlichen Strafgesetze ılın) ANSECMECSSCHNCI Weise
gerade Strafrecht des CI gezeigt, daß ine dem Kirchenangehörigen bekannt gemacht WCI-
allzu weitgehende KErfassung VO  - Deliktstat- den.
beständen einer überaus raschen Überholung Es bleiben „ahlreiche Fragen und Desiderate,
des Rechtes uch wW24S dies betrifit, können VO  = denen wenigstens einige abschließend ZSCNANNT
kirchliches un: staatliches Strafrecht kaum mIit- werden sollen. Kıine rage 1st primär un: zielt auf
einander verglichen werden. Rene Metz hat be- das Grundsätzliche: Sollte nıcht auch die atho-
re1its VOT einigen Jahren festgestellt, daß das irtch- ische Kirche ein «Strafrecht» 1m herkömmlichen
1C. Recht in diesem Bereich keine technische Verständnis überhaupt aufgeben ” Wenn S1e sich
Perfektion suchen habeı1r Besonders deutlich auch VO der Verfassungsstruktur her VO den
wird dies bei Maßnahmen, die der Aufrechterhal- Kirchen der Reformation unterscheidet, die VO  5

tung der Glaubensdisziplin dienen sollen12. Eın vornherein oder nach Zurücklegung NO m-
welches Maß Vorsicht, Klugheit un n DCH ein Strafrecht nicht oder nicht mehr ken-
seitigem Verständnis ist notwendig, gerecht NnCN, mußte doch der heutige innere Zustand

beurteilen und dann urteillen ! Bel er Kri- der katholischen Kıiırche nlaß olchen ber-
t1k un:! gröhter eserve gegenüber Vorstellungen egungen se1n. ine disziplinäre Kirchenordnung,

wI1e S1e eben die teformatorischen Kirchen kennen,un Maßlßnahmen der römischen Glaubenskongre-
gation 1n erfahren, die der Erhaltung der Ta wAare austreichend un ohl uch heute Aektiv
bensdisziplin dienen sollen, ist doch nicht VCI- durchführbar, we1il S1e och ehesten be1 vielen
kennen, daß iNan auf Se1iten des kirchlichen Lehr- Kirchenangehörigenauf Verständnis stoßendürfte.
amıtes in den etzten Jahren 1n diesem heiklen Be- V oraussetzung für iIne derartige Veränderung
reich kirchlichen Rechts Vorsicht walten 1eß Ob wA4re natürlich der Abschied VO  =; liebgewordenen,
allerdings AaUuUS Einsicht oder AUS taktischen ber- aber völlig unrealistischen Vorstellungen, Z daß
legungen, wı1ird ein Außenstehender 11Ur schwer die Kıirche eine «socletas perfecta», eine «vollkom-
beurteilen können. MENEC Gesellschaft» sel, die dem Staat als benbür-

tiger Partner gegenübersteht!?. I Dieses darf
Die Funktion des Strafrechts IN der Kirche ohl geESagT werden Mißverständnis mußte sechr

bald AUS der Welt gescha: werden.
Im vOrangegangEeNClN wurde unfter unterschied- eNnDare Bestimmungen, W1e€e sS1e in den
en Gesichtspunkten, WE uch keineswegs 219) un! VEDP enthalten sind, mußten
erschöpfend, die Problematik eines Strafrec 1n angeblicher Vorteıile, die damit verbunden sein
der katholischen Kıirche dargestellt. Die Frage, die sollen, der Vergangenheit angehören. el SC-
bleibt, betr1ft die Funktion un: den Sinn eines nannten AnOones NDSCIH bekanntlich den Rechts-
olchen Strafrec Hs soll etztes ittel ZULT. Auf- grundsatz «Nulla sine lege» empfindlich e1in.
rechterhaltung der HC  en Einheit se1n. Diese Aus dem Dargelegten 1st ohl uch bereits
Funktion wIird jeder KEinsic.  ige billigen un! — deutlich geworden, daß sich ine kirchliche Disz1-
erkennen mussen. Kıirchliche Strafgesetze mussen plinarordnung ihrem Wesen ach lediglic. auf den

wI1e oben bereits gEeSagT worden 1st gesehen außeren Bereich (forum externum) etstrecken
sinnvoll und vernünftig se1n, W4S ja bislang urch- sollte Kın alter, heute erstaunlicherweise VCI-
Aaus nicht durchgängig der Fall WTr un iSst= Dann drängter Grundsatz lautet immerhin: «De internis
wird T  5 auch wieder VOILL «guten» Strafgesetzen Eccles1a 110  . i1udicat.» 1)amıit 1in Zusammenhang
sprechen können. Zudem wird kirchliches raf- wird eine Zurückdrängung, wWenNnn nicht Aufgabe
recht 1n seliner empfohlenen Beschränkung die NOtT- der sSo genannten Tatstrafen (poenae latae senten-

wendige Aarhel und Übersichtlichkeit gewinnen, t1ae) gesehen werden mussen, die VO Rechts
die ihm bisher gleichfalls abgeht. So manche Wn gen eintreten, also ohne Urteilsspruch. Der Kın-
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trıtt dieser trafen wird Ja in aller Regel Ööffentlich kiırche hinaus pürbar sind oder se1n könnten,
nıcht bekannt, un S1e sind deshalb grob DFC- werden gerade ach einer olchen Neuordnung
sprochen für die Aufrechterhaltung einer Auße- hoftentlich ine neutrale Schiedsinstanz in Rom
c kirchlichen iszıplın nutzlos. Daß dennoch 1m Enden och einmal anders gesagt: Die strittigen
bislang geltenden Strafrecht die melsten trafen Fragen un Probleme sind SAacChH3lıic. und sachgemä.
Tatstrafen sind, muß mithin erstaunen lassen. behandeln, ihnen 1st W VO  w se1lten des Lehr-
Dieser Umstand hat ZUr Inefhi7z1enz des kirchlichen energisch ENTLZSEDENZULLELCN. [)as mußte be-
Strafrechts nıcht unerheblic beigetragen. deuten: AIne kirchliche Disziplinarordnung oll

Schließlich wird ein «gutes» kirchliches [Disz1- mit dazu beitragen, in der Kirche Strittiges
plinarrecht durch zweierlei gekennzeichnet se1n geln; s1e wird siıch HST in 7welter iIn1e den

« Verursacher» richten. Das Strafrecht der O:mussen:! Generelle Rahmengesetzgebung un Re-
gionalisierung. Das bedeutet: [ )as allgemeine lischen Kirche Ördert bisher allzusehr die Perso-
kirchliche Disziplinarrecht sollte lediglich das nalisierung VON on:  en, deren eigentliche Ur-
wirklich Notwendige enthalten, eher richtung- sachen Ja 7Zzumelst sachliche Diferenzen s1nd. Das
weisend un normierend wirken. Im übrigen 1st wohl se1in eigentlicher Mangel. Kr mußte bese1-
könnten Gesetzgebung un Rechtsprechung 1n tigt werden Z Wohl un Nutzen kirchlicher
disziplinären Fragen 1n die Kompetenz der Teil- Ordnung, des Friedens in der Kıirche und damit
kirchen übergehen. Fragen der kirchlichen [isz1- des gelebten 4uDens
plin, deren Folgen ber die (Grenzen einer el

Vgl Enzyklika Mater et Magıstra, Nr 228 Es können Audomar Scheuermann, Erwägungen ZUrr kirchlichen
«auch unte: Katholiken, selbst W C] S1e ehrlichen illens Strafrechtsreform: (1 962) 403
sind, Meinungsverschiedenheiten auf kommen». IThomas Joseph Klein, Kanonistische und mortaltheologische
Schultze-Westrum, Biologie des Friedens (München 1974 Normierung in der katholischen Theologie ( Tübingen 1949)
AG100)) « Keine Gruppengemeinschaft, nicht einmal die ENSZCIC >
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X Marıian Zurowski, Die Erstreckung der Straftfsanktion 12 Dazu hat in gebotener Deutlichkeit alles Notwendige
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